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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Das Areal des Planungsgebiets bzw. der Quartierplanung (QP) umfasst die Parzellen Nrn. A-1414 

und A-2407 der Gemeinde Allschwil, begrenzt von Basler-, Fabrik- und Feldstrasse. Es handelt 

sich dabei um die rechtskräftige Quartierplanung "Rankacker 2001", vom Regierungsrat genehmigt 

am 09. März 2004 mit Beschluss Nummer 485. Die damalige Planung löste ihrerseits Quartierpla-

nungen der Jahre 1964 und 1992 ab. Entsprechend umfasst die heute rechtskräftige Quartierpla-

nung Bauten aus etwa fünf Jahrzehnten. 

   

Abbildung 1 Verortung des Areals (www.geview.bl.ch) 

 

Die drei Gebäude entlang der Baslerstrasse (Hausnummern 160 bis 166) entstanden in den 

1940er-Jahren, eine umfassende Erneuerung ist in absehbarer Zeit erforderlich. Die Grundeigen-

tümerin beabsichtigt in diesem Zusammenhang, die Gebäude durch eine neue Bebauung zu er-

setzen. 

Dieses Vorhaben entspricht den rechtskräftigen Quartierplanvorschriften "Rankacker 2001", wel-

che im orientierenden Planinhalt für die erwähnten Liegenschaften eine mögliche bauliche Weiter-

entwicklung vorsehen. 

QP-Areal Rankacker 2001 

Bereich wesentlicher An-
passungen Mutation 2017 
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1.2 Absichten der Gemeinde 

Die Gemeinde Allschwil erarbeitete in den Jahren 2016 ï 2018 das "Räumliche Entwicklungskon-

zept Allschwil 2035" (REK), welches die Weichen für die zukünftige räumliche Entwicklung der 

Gemeinde stellt. Die Bearbeitung der Quartierplan Mutation Rankacker 2017 fand im selben Zeit-

raum statt, weshalb eine Abstimmung der Inhalte schon in einem frühen Planungsstadium erfolgte.  

Im REK sieht der Gemeinderat neben einer Stärkung des Dorfkerns und des Quartierzentrums 

Lindenplatz auch die städtebauliche Akzentuierung der Baslerstrasse vor. Um den Knoten Ziegelei 

soll eine Siedlungserneuerung und Nachverdichtung mit städtebaulichem Konzept erfolgen. Dabei 

sollen die Strassen- und Platzräume aufgewertet und die Erdgeschosse durch publikumsorientierte 

Nutzungen belebt werden. Das REK stellt für das Quartierplan-Areal Rankacker ein Entwicklungs-

potential fest, welches nach den Entwicklungsprinzipien für Hauptstrassenzüge entwickelt werden 

soll. 

Die Entwicklungsabsicht im Quartierplan-Areal Rankacker wurde im REK als gutes Beispiel für die 

Entwicklung der Hauptstrassenzüge aufgenommen. 

 

Abbildung 2 Städtebauliche Entwicklung der Hauptstrassenzüge (S. 57 REK) 

 

Die Mutation 2017 der Quartierplanvorschriften Rankacker entspricht den Inhalten des REK. Die 

vorgesehene Siedlungserneuerung und -verdichtung wird von der Gemeinde daher begrüsst. 
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1.3 Entwicklungskonzept 

Otto Partner Architekten untersuchten in den Jahren 2015 - 2016 im Auftrag der Grundeigentüme-

rin die Entwicklungsmöglichkeiten im Quartierplan-Areal am Knoten "Ziegelei" und entlang der Bas-

lerstrasse. Das Ziel war ein Ersatz der Liegenschaften Baslerstrasse Nrn. 160 ï 166 durch einen 

zeitgemässen Neubau, unter Berücksichtigung einer haushälterischen Bodennutzung, des Erhalts 

und der Verbesserung der Aussenraumqualitäten, wohnhygienischer Aspekte sowie minimaler Ein-

griffe an den restlichen Bauten. 

  

Abbildung 3 Bebauungsvariante 4a, Bebauungsstudie Baslerstrasse 160 ï 166 vom 14.03.2016  

 

Verfasser:  Otto Partner Architekten 

Auftraggeber:  Basellandschaftliche Pensionskasse 

 

In Übereinstimmung mit den Inhalten des REKs hat die Bebauungsstudie klar ergeben, dass das 

Eckgebäude Baslerstrasse-Fabrikstrasse städtebaulich bedeutsam ist. Das künftige Gebäude soll 

den Knoten "Ziegelei" mit maximal zehn Geschossen angemessen akzentuieren. Die Bebauung 

entlang der Baslerstrasse ist diesem Eckbau gegenüber untergeordnet und weist 4-7 Geschosse 

auf. Damit sich die Überbauung betreffend Gebäudevolumen gut in die bauliche Umgebung ein-

ordnet, ist neben einer gestaffelten Gebäudehöhe auch ein horizontaler Versatz verschiedener Ge-

bäudeteile wichtig. Nach Abbruch der Altbauten an der Baslerstrasse Nrn. 160-166 und mit der 

Erstellung der Neubauten rechnet die Gemeinde mit einer Zunahme von rund 100 Einwohnerinnen 

und Einwohnern. 

Das Bebauungskonzept wurde dem Bauausschuss der Gemeinde Allschwil am 14. September 

2015 präsentiert. Der Bauausschuss hat das Bebauungskonzept positiv aufgenommen und für die 

weitere Bearbeitung der Quartierplan-Mutation frei gegeben. Die vom Bauausschuss geäusserten 

Empfehlungen betreffend Erhöhung der Geschossigkeit und das Nutzungsmass sowie die Erwei-

terung der Baubereiche wurden im Quartierplan übernommen (vgl. Anhang 2). 
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Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Bebauungsstudie wurden Funktion des Aussen-

raumes sowie die Erschliessung und die Parkierung näher untersucht. Entlang der Basler- und 

Fabrikstrasse soll eine Vorzone entstehen, welche als Fussgängerbereich, Gebäudezugang, Vor-

zone zu den Geschäften sowie der Anlieferung dienen soll. Im rückwärtigen Bereich sind Erschlies-

sungs- und Parkierungsanlagen sowie Grünflächen vorgesehen. 

1.4 Planungsprozess 

Die Erkenntnisse aus der Bebauungsstudie und den nachfolgenden Überlegungen zu Erschlies-

sung und Aussenraum bilden den Rahmen, in welche sich die künftige Überbauung einpassen soll.  

In einem ersten Schritt wird dieser Rahmen mit den Quartierplanvorschriften von der Gemeinde 

rechtsverbindlich festgelegt. Der Konkretisierungsgrad dieses Rahmens bzw. der Quartierplanvor-

schriften ist so gewählt, dass die Qualität der Überbauung betreffend städtebauliche Verträglich-

keit, funktionierende Erschliessung und Parkierung sowie Aussenraumgestaltung zu jedem Zeit-

punkt gesichert ist. 

Auf Basis der rechtskräftigen Quartierplanmutation wird von der Gemeinde in einem zweiten Schritt 

die Durchführung eines Studienprojektwettbewerbs verlangt. Diese Verpflichtung wird verbindlich 

im Quartierplan-Vertrag verankert. Dieses Vorgehen ermöglicht es der Grundeigentümerin und 

dem Gemeinderat, aus einer Palette verschiedener, den Qualitätsansprüchen der Quartierplanvor-

schriften entsprechender Bebauungsvarianten die passendste auszuwählen. 
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2 Bestandteile der Planung 

Wie bereits vorgängig beschrieben, handelt es sich um eine Mutation der Quartierplanung Ranka-

cker 2001. Inhaltlich werden also einzig die Mutationsinhalte beschlossen und genehmigt, nicht 

hingegen alle übrigen Bestimmungen des Reglements und der Pläne, welche bereits mit der Ge-

nehmigung der QP Rankacker 2001 rechtskräftig wurden. 

Hauptinhalt der Mutation ist die Neufestlegung der Bebauung für die bisherigen Bauten Nrn. 1-3 

(Baslerstrasse Nrn. 160 ï 166), die damit zusammenhängende Aussenraumgestaltung sowie die 

Erschliessung und Parkierung. Für das restliche Quartierplan-Areal wurden die rechtsverbindlichen 

Quartierplan-Vorschriften grundsätzlich beibehalten und nur wo dringend notwendig Anpassungen 

vorgenommen. 

Um die Änderungen nachvollziehen zu können, wurden im Reglement aufzuhebende Passagen 

durchgestrichen und neue hervorgehoben. Im Plan Nr. 1 werden die Neuerlasse mit kräftigen Far-

ben hervorgehoben (als verbindlicher Planinhalt), die jene Festlegungen, die an ihrem Ort zuvor 

waren, aufheben. Die weiter gültig bleibenden übrigen QP-Festlegungen im Plan Nr. 1 werden 

abstrahiert und reduziert wiedergegeben als orientierender Planinhalt. Zur Orientierung und bes-

seren Übersicht wird orientierend auf dem Plan Nr. 1 zudem eine Verkleinerung des Planes "QP 

Rankacker 2001" wiedergegeben. Zudem wurde ein gänzlich neuer Plan Nr. 3 mit neuer Schnittlinie 

C-C als Ansicht von der Baslerstrasse erstellt. Um ersichtlich zu machen, wieviel des Baubereiches 

Nr. 8a/b tatsächlich beansprucht wird, ist in Plan 1 und 3 das Resultat der Bebauungsstudie vom 

14.03.2016 orientierend eingetragen. Plan Nr. 2 mit den bisherigen Schnitten A-A und B-B wurde 

nicht verändert. Entsprechend wurde zum Plan Nr. 2 keine "Mutation zur Quartierplanung Ranka-

cker 2001" verfasst. 

2.1 Öffentlich-rechtliche Planungsdokumente  

- Quartierplan-Reglement: Mutation 2017 zur Quartierplanung "Rankacker 2001" 

- Quartierplan Nutzung und Gestaltung; Plan Nr. 1: Bebauung, Aussenraum und Erschliessung 

(Situation, 1:500): Mutation 2017 zur Quartierplanung "Rankacker 2001" 

- Quartierplan Schnitt C-C; Plan Nr. 3: Bebauung und Terraingestaltung (Situation, 1:500): Muta-

tion 2017 zur Quartierplanung "Rankacker 2001" 
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2.2 Privat-rechtlicher Vertrag 

- Quartierplan-Vertrag  

Zur Sicherstellung der Bebauung sowie der Funktionalität der Quartierplanung können ergänzende 

privatrechtliche Regelungen erforderlich sein. Die Regelung dieser allfällig erforderlichen privat-

rechtlichen Belange erfolgt mittels Quartierplan-Vertrag gemäss § 46 RBG, mit welchem unter an-

derem die Grundlage (im Sinne einer Einverständnis-Erklärung der betroffenen Parteien) für die 

entsprechenden Eintragungen ins Grundbuch hergestellt wird.  

Die Genehmigung einer Quartierplanung erfolgt nur dann, wenn die allfällig erforderlichen privat-

rechtlichen Regelungen in einem Quartierplan-Vertrag sichergestellt sind (RBG § 46 Abs. 2).  

2.3 Orientierende Dokumente 

- Planungs- und Begleitbericht gemäss Art. 47 RPV und § 39 RBG  

Der Planungs- und Begleitbericht nimmt nur Stellung zu den Mutationsinhalten, bereits rechts-

kräftige Planungsbestandteile, die weiterhin Gültigkeit behalten müssen nicht nochmals doku-

mentiert und erörtert werden. Für solche Planungsinhalte wird auf den Planungsbericht zum 

Erlass der Quartierplanung Rankacker 2001 (RRB Nr. 485 vom 09.03.2004) verwiesen. Zudem 

werden Erläuterungen, die bereits in der Kommentarspalte des Reglements vorgenommen wur-

den, nur soweit nötig wiederholt. 

- Verkehrsgutachten vom 11.12.2020, Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG  

- Mitwirkungsbericht gemäss § 2 RBV > wird nach Durchführung des Verfahrens erstellt.  
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3 Organisation und Ablauf 

3.1 Organisation 

Eigentümerschaft, Bauherrschaft Basellandschaftliche Pensionskasse Liestal 

p.A. Adimmo AG 

Immobilien Portfolio Management 

Engelgasse 12, 4002 Basel 

Architektur Bebauungsstudie Otto Partner Architekten 

Kasernenstrasse 22, 4410 Liestal 

Nutzungsplanung, Verfahrensbegleitung Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG, 

4415 Lausen 

Gemeinde Allschwil Gemeinderat Allschwil 

Gemeindeverwaltung Allschwil 

Kanton Basel-Landschaft Amt für Raumplanung und Fachstellen im 

Rahmen der kantonalen Vorprüfung 

3.2 Ablauf 

Bebauungsstudie Herbst 2015 ï Frühjahr 2016: Vorstellung Re-

sultate bei der Gemeinde Ą Vergrösserung 

der Nutzfläche sowie Anhebung der maxima-

len Gebäudehöhen aufgrund entsprechender 

Rückmeldungen der Gemeindevertreter. 

Finale Bebauungsstudie vom 14.03.2016 

Erarbeitung Entwurf Quartierplanvorschriften August 2016 bis Februar 2017 

Kommunale Prüfung April 2017 bis November 20171 

Überarbeitung Unterlagen Dezember 2017 ï April 2018 

Freigabe kantonale Vorprüfung durch Ge-

meinderat 

April 2018 ï November 20182 

GR-Beschluss: 14. November 2018 

Kantonale Vorprüfung 

Nachprüfung 

Januar ï Mai 2019 

Juni 2019 ï November 2020 

Öffentliche Mitwirkung é wird ergänzt 

Beschlussfassung Gemeinderat é wird ergªnzt 

Beschlussfassung Gemeindeversammlung é wird ergªnzt 

Referendumsfrist é wird ergªnzt 

Planauflage é wird ergªnzt 

 

 

1 Inkl. Projekt-Präzisierungen insb. betr. Fragestellungen zur Energie-Versorgung und Dachgestaltung. 

2  Überprüfung Kompatibilität des QPs mit dem am 28.02.2018 vom GR beschlossenen räumlichen Entwicklungskonzept Allschwil 2035 Ą Anpassung 

Nutzungsart im EG 
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4 Inhalte der Quartierplanung 

4.1 Zielsetzung der Quartierplanung 

Mit der Mutation 2017 zur Quartierplanung "Rankacker 2001" werden folgende raumplanerischen 

Ziele verfolgt: 

- Realisierung einer qualitativ guten Wohnüberbauung mit differenzierten Wohnformen und 

guter Nutzungsflexibilität; 

- Sicherstellung einer quartierverträglichen Siedlungsverdichtung mit hoher Qualität: Haus-

hälterische Bodennutzung durch Nutzungserhöhung gemäss den raumplanerischen Vor-

gaben von Bund und Kanton; 

- Erneuerung der Siedlung für eine zeitgemässe Zentrumsnutzung (Wohnen und Arbeiten); 

- Städtebauliche Stärkung des wichtigen Knotens Baslerstrasse / Fabrikstrasse / Steinbühl-

weg.  

4.2 Art der baulichen Nutzung 

4.2.1 Hauptbauten 

Die Gemeinde beabsichtigt die Entwicklung einer Zentrenstruktur entlang der Baslerstrasse und 

insbesondere auch am Knoten "Ziegelei" (siehe auch REK). Es ist daher sinnvoll, für die Gebäude 

entlang der Baslerstrasse die Zentrumsnutzung gemäss § 22 Abs. 2 RBG festzulegen. Dies stimmt 

auch mit den benachbarten Zentrumszonen gemäss Zonenplan Siedlung überein. Die südlich da-

von gelegenen Bauten sind bereits heute der Wohnnutzung gemäss § 21 Abs. 1 RBG zugeordnet, 

dies wird nicht verändert. 

In Übereinstimmung mit dem Räumlichen Entwicklungskonzept Allschwil 2035 (GR-Beschluss 

28.02.2018) müssen die vermietbaren Erdgeschossflächen entlang der Baslerstrasse mindestens 

zu 50% mit Geschäftsnutzung belegt werden. Bei den vermietbaren Erdgeschossflächen handelt 

es sich um alle Flächen, welche einem Mieter zur Alleinnutzung überlassen werden. Als vermiet-

bare Erdgeschossflächen zählen z.B. Wohnung, privater Abstellraum zur Wohnung, Geschäft, La-

ger zum Geschäft. Nicht als vermietbare Erdgeschossflächen zählen z.B. gemeinschaftlicher Ein-

gang, Treppenhaus, Lift, Veloabstellraum. Bei einem allfälligen Verkauf der Flächen gilt die Rege-

lung sinngemäss. 

Die maximal zulässige Verkaufsnutzung richtet sich nach § 51 RBG (max. 1000 m2).  

4.2.2 Nebenbauten 

Beim bestehenden Quartierplan Rankacker handelt es sich um ein sehr detailliert ausgearbeitetes 

Planwerk. Die Nebenbauten wurden damals mit ihrem Verwendungszweck bzw. Nutzungsart direkt 

im Quartierplan verortet.  
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Dies ist für den Mutationsteil nicht möglich, da der Quartierplan auf konzeptionellen Überlegungen 

basiert und die Art und Lage der Nebenbauten auf Stufe Quartierplanung unbekannt ist. 

Für den Mutationsteil wurden daher allgemein formulierte Bestimmungen zu den Nebenbauten ein-

geführt, welche die Nutzungsart, das Nutzungsmass und die Anordnung der Nebenbauten betref-

fen. 

Die Angleichung der rechtskräftigen Nebenbautenregelung an die neue Regelung für den Mutati-

onsteil erscheint nicht zweckmässig, da die im Plan bezeichneten Nebenbauten mutiert werden 

müssten und dies zu einem unlesbaren Plan führen würde. Mit den beiden Arealteilen "Zentrums-

nutzung" und "Wohnnutzung" ist zudem klar ersichtlich, wo welche Regelung gilt. Die Bestandes-

baute 7, wo neu die allgemeine Regelung für Nebenbauten gilt, weist im Quartierplan keine Ne-

benbauten im Aussenraum auf. Das erstellte Vordach vor dem Haupteingang wurde in die Berech-

nung der Nebenbauten eingerechnet. Der Systemwechsel führt daher zu keinem Konflikt. 

4.3 Nutzungsmass 

4.3.1 Hauptbauten 

Im Sinne der Bebauungsstudie Baslerstrasse 160 ï 166 vom 14.03.2016 wird das Mass der bauli-

chen Nutzung für den Baubereich Nr. 8a/b auf 8'000 m2 zulässige Nutzfläche beschränkt. Die üb-

rigen Baubereiche Nrn. 4 bis 7 werden auf die bereits realisierte Nutzfläche korrigiert. 

4.3.2 Nebenbauten 

Für die Nebenbauten werden im Areal-Teil Zentrumsnutzung 200 m2 Grundfläche festgelegt.  

Mögliche Nebenbauten Fläche 

bestehender überdachter Eingangsbereich Gebäude Nr. 7  70 m2 

2 überdachte Treppen- und Liftaufgänge von der Tiefgarage 60 m2 

35 überdachte Besucher-Veloparkplätze für Baubereiche 8a/b3 70 m2 

Total 200 m2 

 
Für den Areal-Teil Wohnnutzung sind die Nebenbauten im Quartierplan festgelegt (siehe dazu 

auch Kapitel 4.2.2). 

4.4 Lage und Begrenzung der Bauten 

4.4.1 Al lgemeines zur Abgrenzung der Baubereiche  

Der Baubereich 8a/b ist auf das Ergebnis der Bebauungsstudie von Otto Partner Architekten ab-

gestimmt. In der Studie wurden verschiedene Bebauungsvarianten einander gegenübergestellt. 

 

3 pro Velo ist eine Fläche von 2 m2 notwendig, bei einer höhenversetzten Anordnung 1 m2 
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Allen gemeinsam war ein max. 10-geschossiger Baukörper direkt am Knoten "Ziegelei" und eine 

diesem Baukörper untergeordnete 5 ï 7-geschossige Bebauung entlang der Baslerstrasse.  

Die Baubereiche wurden so abgegrenzt, dass die Qualitäten der städtebaulichen Kernaussage ge-

sichert sind und gleichwohl noch Gestaltungsspielraum für den ans Quartierplanverfahren an-

schliessenden Studienprojektwettbewerb besteht.   

4.4.2 Lage der Bauten 

Die horizontale Ausdehnung der Baubereichs 8a nach Süden entspricht der Gebäudetiefe der heu-

tigen Bebauung und bietet so genügend Möglichkeiten für das künftige Projekt. Die Ausdehnung 

des Baubereichs 8b ist gegen Süden grosszügiger, damit das städtebaulich wichtige Eckgebäude, 

welches den Knoten "Ziegelei" akzentuieren soll, einen angemessenen Spielraum erhält. 

4.4.3 Gebäudehöhen und Geschoss igkei t  

Vertikal wurde der Baubereich 8a/b zweigeteilt. Der Bebauungsstudie entsprechend wird im Bau-

bereich 8b ein höherer Gebäudeteil mit sieben bis zehn Geschossen und im Baubereich 8a ein 

niedrigerer Baukörper mit vier bis sieben Geschossen vorgeschrieben. 

4.4.4 Nebenbauten 

Die Nebenbauten für den Areal-Teil Zentrumsnutzung dürfen im gesamten Areal-Teil Zentrumsnut-

zung erstellt werden. 

Für den Areal-Teil Wohnnutzung sind die Nebenbauten im Quartierplan festgelegt (siehe dazu 

auch Kapitel 4.2.2). 

4.5 Gestaltung der Bauten und bauliche Einpassung  

4.5.1 Flachdachbegrünung 

Zur Sicherstellung einer Flachdachbegrünung in Kombination mit der Installation von Solarener-

gieanlagen auf den Flächdächern wurde eine präzisierte Bestimmung als Absatz 2b in Ziffer 5.3.2 

des QP-Reglements aufgenommen. Unter anderem ist die Substratmächtigkeit, die Verwendung 

von regionalisiertem Saatgut (d. h. Saatgut aus CH-Ökotypen derselben biogeographischen Re-

gion) und - je nach Eignung - die Verwendung von Kies aus eigenem Aushub vorgeschrieben. Die 

Bestimmung orientiert sich an der SIA-Norm 312, welche im Kommentar erwähnt ist. 

4.5.2 Gl iederung der Baukörper  

Die Bebauungsstudie hat ergeben, dass eine wichtige Voraussetzung für die städtebauliche Ein-

passung der neuen Baukörper in die Umgebung deren Gliederung in verschiedene Gebäudeteile 

ist. Damit kann der Bezug zur Bebauungsstruktur in der Nachbarschaft, welche mehrheitlich aus 

drei- bis vier-geschossigen Mehrfamilienhäusern mit einer Gebäudelänge unter 30 m besteht, si-

chergestellt werden.  
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Die Quartierplanvorschriften sehen daher vor, dass die Bebauung mindestens dreifach in der Ver-

tikalen und der Horizontalen gegliedert werden muss. Der Baukörper muss demnach in verschie-

dene, unterschiedlich hohe Gebäudeteile mit unterschiedlicher Lage unterteilt werden. 

4.5.3 Raumhöhen Erdgeschoss  

Gemäss Art. 5.1 QPR sind 50% der vermietbaren Erdgeschossflächen mit einer Geschäftsnutzung 

zu belegen. Diese Räumlichkeiten haben eine lichte Höhe von mindestens 3.0 m aufzuweisen. 

Damit möchte die Gemeinde sicherstellen, dass die gemäss REK am Knoten "Ziegelei" vorgese-

hene Geschäftsnutzung in den Erdgeschossen umgesetzt wird. Für Geschäftsräume im Erdge-

schoss, welche den Mindestanteil von 50% übersteigen, gilt dieses Mindestmass nicht. 

4.6 Nutzung und Gestaltung des Aussenraumes  

4.6.1 Vorzone 

Entlang der Baslerstrasse und der Fabrikstrasse ist eine Vorzone festgelegt. Sie ist verkehrsbezo-

gen und dient dem Langsamverkehr (Fussgänger + Velos), der Anlieferung der Geschäfte sowie 

für Ausnahmefahrten wie z.B. Rettung oder Umzug. Sie soll attraktiv dem zentralen Standort ent-

sprechend urban und fussgängerfreundlich gestaltet werden. 

Die Anordnung von Langsamverkehr und Anlieferung auf derselben Fläche birgt ein gewisses Kon-

fliktpotential. Diese Verflechtung lässt sich insbesondere an zentralen Lagen oft nicht vermeiden 

und ist daher in vielen Fussgängerzonen und auch in der näheren Umgebung des Quartierplan-

Areals üblich. Bei einer Neuanlage ist es sinnvoll, eine Entflechtung der Nutzungen zu prüfen. Für 

die Quartierplanung Rankacker wurde daher die Möglichkeit einer rückwärtigen Anlieferung unter-

sucht.  

Es besteht ein grosses öffentliches Interesse an einer Geschäftsnutzung im Erdgeschoss und da-

mit einer Belebung der Hauptstrassenzüge (vgl. REK s. 57 und Karte Siedlung). Die Gemeinde 

verlangt daher, dass 50% der vermietbaren Erdgeschossflächen geschäftlich zu nutzen sind und 

diese mehrheitlich an der Baslerstrasse und der Fabrikstrasse angeordnet werden müssen. Dies 

wird im Quartierplan-Reglement rechtsverbindlich festgehalten. 

Aufgrund Nutzungserhebungen in der Umgebung ist anzunehmen, dass in erster Linie kleinere 

Geschäfte zu erwarten sind. Deren Grundrisse reichen üblicherweise nicht bis an die hintere Fas-

sade, was eine Anlieferung von hinten stark erschwert. Die gewünschte Belebung der Hauptstras-

senzüge bedingt daher die Möglichkeit einer Baslerstrassen-seitigen Anlieferung. 

Durch eine geschickte räumliche und zeitliche Organisation der Vorzone kann den möglichen Kon-

flikten einer solchen Nutzungsverflechtung begegnet werden. Das Quartierplan-Reglement setzt 

daher bei der Gestaltung der Vorzone den Fokus auf eine attraktive, urbane und fussgänger-

freundliche Gestaltung. Die quartierplankonforme Umsetzung ist auf Stufe Baugesuchsverfahren 

mit dem Umgebungsplan nachzuweisen. 
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4.6.2 Aussenraum Zentrumsnutzung  

Im rückwärtigen, südlichen Bereich besteht der Aussenraum Zentrumsnutzung. Neben der Bebau-

ung nimmt er auch die Parkierungs- und Erschliessungsflächen auf. Gegenüber einer detaillierte-

ren Quartierplanung weist die Mutation der Quartierplanvorschriften Rankacker verhältnismässig 

kleine, nicht durch eine weitere Nutzung belegte Grünflächen auf. Diesem Umstand wird durch eine 

Bestimmung im Quartierplan-Reglement begegnet, welche festlegt, dass 1/3 des Aussenraums 

Zentrums ausserhalb des Baubereiches 8a/b begrünt werden muss und im Minimum 6 Bäume zu 

pflanzen sind. Dadurch können dem urbanen Standort entsprechend angemessene Grünflächen 

durch die Quartierplanvorschriften gesichert werden. Die begrünten Flächen dürfen unterkellert 

sein. 

4.7 Erschliessung 

4.7.1 Verkehrsgutachten  

Die Erschliessung wurde mit dem Verkehrsgutachten überprüft, die Verkehrsqualität am massge-

benden Kreisel Fabrikstrasse bleibt mit den geplanten Ersatzneubauten im Baubereich 8a/b un-

verändert gut. 

4.7.2 Anl ieferung Bas lers trasse  

Die Möglichkeit der Anlieferung Baslerstrasse-seitig wurde mit dem Verkehrsplaner und dem Tief-

bauamt geklärt. Die geplante Anlieferung ist möglich, sofern ein Fahrbereich für die Durchfahrt und 

separate Haltemöglichkeiten für die Fahrzeuge vorgesehen werden. So kann ein Stau von anlie-

fernden Fahrzeugen verhindert werden, welcher ein Ausweichen auf das Trottoir oder die Velospur 

provozieren würde. Aufgrund der verkehrlichen Situation ist nur die Ausfahrt via Fabrikstrasse und 

dort nach rechts möglich.  

4.7.3 Erschl iessungs-  und Park ierungsanlage Besucherparkplätze  

Die heutigen Besucherparkplätze werden bereits ab Fabrikstrasse angefahren. Die neue Zufahrt 

wird sich voraussichtlich etwas gegen Norden verschieben, da die heute vorhandene Verknüpfung 

mit der Zufahrt zur Einstellhalle aufgehoben wird. Die exakte Lage der Zufahrt richtet sich nach der 

Bebauung und Gestaltung des Aussenraumes sowie den verkehrstechnischen Anforderungen.  

4.7.4 Erschl iessungs-  und Park ierungsanlage Einste l lhal len Rampe  

Für die bestehende Überbauung der Quartierplanung Rankacker besteht bereits eine Einstellhalle 

mit einer Zufahrt ab Fabrikstrasse. Die Lage der Zufahrt der Einstellhalle wurde im Rahmen der 

vorliegenden Quartierplan-Mutation überprüft. Einzige Möglichkeit für die Zufahrt der Einstellhalle 

ist am bisherigen Standort. Die Lage der Zufahrt wird sich etwas gegen Süden verschieben, da die 

bestehende Rampe die aktuellen Normen u.a. betreffend Gefälle nicht mehr einhält und eine län-

gere Rampe erstellt werden muss. Dementsprechend wurde ein Bereich für "Erschliessungs- und 

Parkierungsanlage inkl. Zu- und Wegfahrt" für die Rampe festgelegt. 
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4.8 Parkierung 

4.8.1 Stammparkplätze  

Die Stammparkplätze werden alle in der Einstellhalle angeordnet. 

4.8.2 Redukt ion der  Anzahl Stammparkplätze der  Wohnnutzung  

Gemäss Anhang 1 Seite 12 RBV sind für die Wohnnutzung im Minimum 1.0 Stammparkplätze pro 

Wohnung zu erstellen. Diese Anzahl kann aufgrund der zentralen und mit dem ÖV bestens er-

schlossenen Lage auf Basis von § 70 Abs. 2bis RBV reduziert werden. Dazu ist ein Mobilitätskon-

zept notwendig, welches im Verkehrsgutachten erarbeitet wurde. 

Die langjährige Vermietungsstatistik der bestehenden Einstellhalle hat ergeben, dass über die letz-

ten 10 Jahre durchschnittlich ¼ der Einstellhalle nicht von der Mieterschaft der Überbauung benö-

tigt wurde. Pro Wohnung waren im Schnitt 0.76 Autos vorhanden. Dieser Wert deckt sich mit der 

kantonalen Statistik zum Fahrzeugbestand4. Davon abgeleitet wird im Quartierplan-Reglement, 

dass minimal 0.8 Stammparkplätze pro Wohnung erstellt werden müssen. Diese Festlegung gilt 

für die gesamte Quartierplan-Überbauung (Alt- und Neubauten). Im Baugesuchsverfahren für die 

Neubauten im Baubereich 8a/b können daher bei der Parkplatzberechnung alle Wohnungen im 

Quartierplan-Areal berücksichtigt werden. Es besteht damit die Möglichkeit, für alle Wohnungen 

(Alt- und Neubauten) die Anzahl Stamm-Parkplätze auf minimal 0.8 Parkplätze pro Wohnung zu 

reduzieren. 

Wird eine solche Reduktion in Anspruch genommen, so sind 2.3 Zweiradparkplätze pro Wohnung 

(2 Stamm-Parkplätze / 0.3 Besucher-Parkplatz) zu erstellen. Zudem sind Elektroladestationen für 

Zweiräder vorzusehen. Weitere Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen etc. sowie Abstellplätze für 

Spezialvelos sind anzustreben.  

Die Parkierungsinfrastruktur für Zweiräder ist bei den Altbauten bereits auf den reduzierten Fahr-

zeugbestand von 0.8 Autos pro Wohnung abgestimmt. Es besteht aktuell kein Bedarf nach weite-

ren Zweirad-Parkplätzen. Ist dies zum Zeitpunkt des Baugesuchsverfahrens immer noch der Fall, 

so kann von den in Ziffer 7.2 Abs. 1c formulierten Vorgaben betreffend Zweirad-Infrastruktur abge-

wichen werden. Der Nachweis erfolgt mittels Belegungsstatistik der bestehenden Zweirad-Park-

plätze. 

Der Quartierplan-Vertrag legt fest, dass 2 Jahre nach Realisierung der Neubauten dem Gemein-

derat ein Monitoring über die Parkplatzsituation vorzulegen ist. 

 

4 Raumbeobachtung ï Analyse des Fahrzeugbestandes im Kanton Basel-Landschaft, Amt für Raumpla-

nung Kanton BL, Februar 2019 
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Das der Parkplatzreduktion zu Grunde liegende Nutzungskonzept wird in den Quartierplanvor-

schriften über die Bestimmungen zu Art und Mass der Nutzung festgelegt.  

4.8.3 Besucherparkplätze  

Die Besucherparkplätze werden teilweise in der Einstellhalle und teilweise oberirdisch angeboten.  

Die heutige Quartierplan-Überbauung weist im Bereich, welcher von dieser Mutation tangiert ist, 

einen oberirdischen Besucher-Parkplatz mit 28 Plätzen auf. Die Parkierungsfläche wird in ihren 

ungefähren Dimensionen im neuen Projekt beibehalten. Neu sind auf den Erschliessungs- und 

Parkierungsflächen im Mutationsareal max. 30 oberirdische Parkplätze zulässig. 

 

Abbildung 4 Besucher-Parkierung QP Rankacker ï Situation heute (Luftbild, Quelle google.maps) 

 

Die oberirdischen Besucherparkplätze sollen in erster Linie für die Geschäftsnutzungen der Neu-

bauten genutzt werden und sollen daher angrenzend an diese erstellt werden können. Aufgrund 

des Umstandes, dass die exakte Lage der Neubauten noch einen gewissen Spielraum bietet und 

die Lage des Parkplatzes dem definitiven Projekt angepasst werden soll, ergibt sich hier eine Über-

lappung des Bereichs für die Besucherparkplätze mit dem Baubereich.  

Die Dimensionen des Bereichs für "Erschliessungs- und Parkierungsanlage inkl. Zu- und Wegfahrt" 

sind so gewählt, dass genügend Spielraum für die Bebauung und die Besucherparkplätze beste-

hen. Der Nachweis einer möglichen Bebauungsform mit Parkplätzen wird im nachfolgenden Plan-

ausschnitt erbracht. 



Gemeinde Allschwil Mutation 2017 zur Quartierplanung "Rankacker 2001" 

 

 

Planungs- und Begleitbericht  Seite 15 

 

Abbildung 5 Mögliche Anordnung Besucher-Parkierung bezogen auf das Richtprojekt 

4.9 Ver- und Entsorgung 

4.9.1 Energie-Standard 

Neue Hauptbauten sind nach der zum Zeitpunkt der Baueingabe geltenden Anforderung an die 

Minergie-Kennzahl (MKZ) für Minergie zu realisieren. Die gesetzlichen Anforderungen sind min-

destens einzuhalten. Für die Altbauten gilt die Bestandesgarantie. 

4.9.2 Wärmeerzeugung 

Es zeichnet sich ab, dass die Heizung in absehbarer Zeit für die gesamte Quartierplanung ersetzt 

werden muss. Entsprechend werden im neuen Absatz 2a der Ziffer 8 des QP-Reglements die ent-

sprechenden Rahmenbedingungen für die Wärmeerzeugung definiert; insbesondere wollte man 

von der ehemaligen Formulierung "éWªrmeerzeugung [é] mit einem umweltfreundlichen, ener-

giesparenden Konzept é" Abstand nehmen, weil diese Bestimmung unprªzise und unklar war.  

Die Gemeinde schreibt neu vor, dass 80% des Wärmeenergiebedarfs durch CO2-neutrale Ener-

gieträger zu erbringen ist. Die Wärme ist zudem vorzugsweise in einer Wärmezentrale für das ge-

samte Quartierplan-Areal zu erzeugen. Falls eine dezentrale Wärmeerzeugung vorgezogen wird, 

muss der Nachweis erbracht werden, dass diese ökologisch sinnvoller ist als eine zentrale Lösung 

für das Gesamtareal. 

Somit bestehen zum Zeitpunkt der Erstellung der Neubauten folgende Handlungsoptionen: 

¶ Es wird eine Wärmezentrale geplant, welche das Gesamtareal versorgen könnte oder de-

ren Erweiterung nachweislich einfach möglich wäre; 

¶ Es wird eine dezentrale Wärmeversorgung geplant und es ist der Nachweis zu erbringen, 

dass diese ökologischer ist als die zentrale Wärmeerzeugung. 
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4.9.3 Stromprodukt ion  

Die Gemeinde verpflichtet die Grundeigentümerin dazu, einen Teil der benötigten Elektrizität selbst 

zu produzieren. 

Es wurde eine neue Formulierung für energetische Belange entwickelt, die eine möglichst hohe 

Planungs- und Investitionssicherheit einerseits mit neuesten Erkenntnissen betreffend eine ökolo-

gische Energieversorgung andererseits verbindet. Für die Elektrizitätsversorgung orientierte man 

sich an den "Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn), herausgegeben von der 

Konferenz Kantonaler Energiefachstellen (EnFK)5.  

Im Gegensatz zu früheren Quartierplanungen wird die Berechnungsweise auf eine eindeutig zu 

ermittelnde Grundlage gestellt: Neu wird definiert, dass abgeleitet von der im Bauvorhaben reali-

sierten Energiebezugsfläche eine theoretisch mögliche Leistung zu erbringen ist. Auf diese Weise 

kann die Berechnung der zu erbringenden Leistung eindeutig vorgenommen werden ï man ist zur 

Berechnung nicht auf volatile und "unsteuerbare" Grössen wie Sonneneinstrahlungsdauer und / 

oder tatsächlicher Verbrauch der Mieterschaft angewiesen.  

Konkret muss die im, auf oder am Gebäude installierte Elektrizitätserzeugungsanlage bei Neubau-

ten mindestens 10 W pro m2 Energiebezugsfläche (EBF) betragen. Der entsprechende Nachweis, 

dass diese Bestimmung für die Neubauten im Baubereich 8a/b möglich ist, wurde entsprechend 

erbracht.  

4.9.4 Sonnenenergie  

Seit 2014 regelt das eidgenössische Raumplanungsgesetz Solaranlagen abschliessend (Art. 18a 

RPG). In den Bauzonen bedürfen sie in der Regel keine Baubewilligung mehr. Die bestehende 

Bestimmung zu Solaranlagen ist daher unzulässig und musste gestrichen werden. 

4.10 Lärmschutz 

Aufgrund der Lärmvorbelastung der Baslerstrasse wurde bisher in einem 25m-breiten Streifen ent-

lang der Baslerstrasse die Lärmempfindlichkeitsstufe (LES) III festgelegt und im restlichen Areal 

die LES II. 

Neu wird für den Areal-Teil entlang der Baslerstrasse die LES III über die Zentrumsnutzung fest-

gelegt (§ 22 Abs. 2 RBG). Im südlichen Areal-Teil bleibt die Wohnnutzung mit der LES II bestehen. 

 

5 Zwischenzeitlich floss dieser Vorschlag (MuKEn) der EnFK in die erneuerte Minergie-Vorschrift ein. 
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4.11 Hochwasserschutz 

Die Baubereiche 6 und 7 sowie Nebenbauten und der Aussenraum sind teilweise von einer gerin-

gen Gefährdung durch Hochwasser betroffen. Ein kleiner Teil des Aussenraumes weist eine mitt-

lere Gefährdung durch Hochwasser auf. Die entsprechenden Gefahrenzonen werden im Quartier-

plan festgelegt und im Reglement mit entsprechenden Bestimmungen ergänzt. 
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5 Ber¿cksichtigung planerischer Rahmenbedingungen 

5.1 Generelle Voraussetzungen und Vorgaben 

5.1.1 Kantonale Richtp lanung  

Im kantonalen Richtplan wird das von der vorliegenden Quartierplanung betroffene Areal als 

"Wohngebiet; Wohn-Mischgebiet; öffentliche Bauten und Anlagen; übrige Nutzungen" ausgewie-

sen. Da die vorliegende Quartierplan-Mutation eine Zentrumsnutzung vorsieht, wird diese Vorgabe 

aus dem KRIP entsprechend umgesetzt.  

 

Abbildung 6 Auszug Richtplan-Gesamtkarte (Kt. Basel-Landschaft, 2010) 

Das Planungsgebiet ist von folgenden Planungsgrundsätzen des kantonalen Richtplans betroffen:  

Planungsvorgaben: Verweis: Umsetzung in der Quartierplanung: 

- Die Siedlungsentwicklung soll schwer-

punktmässig im Einzugsbereich des nati-

onalen und regionalen öffentlichen Ver-

kehrs sowie im Einzugsbereich der beste-

henden Versorgungsstätten mit Dienst-

leistungen und Gütern erfolgen. 

S1.1-PG-a Gute Erreichbarkeit der Haltestellen der Tramlinie 6 (Zie-

gelei). 

Einkaufsmöglichkeiten im nahen Ortszentrum von All-

schwil, im nahen Gewerbegebiet an der Binningerstrasse, 

sowie diverse Möglichkeiten entlang der Baslerstrasse. 

- Siedlungsentwicklung nach innen (Opti-

mierung der Nutzung). 

S2.1-PG-b Generelle Umsetzung mittels Quartierplanung. 

- Verdichte Bauweise und Nachverdichtun-

gen sollen insbesondere an mit ÖV er-

schlossenen Lagen quartier- und umwelt-

verträglich (massgeschneidert) erfolgen. 

S2.1-PG-c Das Quartierplan-Areal erreicht die öV-Güteklasse A 

"sehr gute Erschliessung" (map.geo.admin.ch abgerufen 

am 30.01.2017).  

  

Wohngebiet; Wohn-Mischgebiet; 

öffentliche Bauten und Anlagen; 

übrige Nutzungen 
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- Hochhäuser weisen folgende 

Standortanforderungen auf: 

o Tallagen von Gemein-

den des inneren Korri-

dors 

o ÖV-Erschliessungsgüte 

B oder besser 

o keine Hochhäuser in 

historischen Ortskernen 

oder in schützenswer-

ten Ensembles  

S 2.4 - PGa Der Baubereich 8b weist eine maximale Höhe von 31 m auf. Aufgrund 

der fehlenden Definition eines Hochhauses im KRIP oder im RBG/RBV 

wird auf die feuerwehrliche Definition abgestellt. Demnach gilt ein Haus 

ab 30 m als Hochhaus. Je nach Projekt könnte daher das Gebäude im 

Baubereich 8b als Hochhaus gelten. 

Der QP-Perimeter befindet sich in flachem Gelände in Allschwil, einer 

Gemeinde des inneren Korridors. Mit der Tramhaltestelle direkt vor der 

Haustüre und einer ÖV-Güteklasse A ist das QP-Areal bestens mit dem 

öffentlichen Verkehr erschlossen. Es befindet sich kein ISOS-Objekt 

mit Erhaltungsziel A im Nahbereich des Baubereichs 8b. 

- Aufzeigen  

o Fernwirkung 

o Nahwirkung 

o Öffentlichkeitscharakter 

des Sockelgeschosses 

und des Aussenraumes 

o gute Anbindung ans 

Fuss- und Velowegnetz 

o Auswirkungen auf den 

Verkehr 

o mikroklimatische Aus-

wirkungen 

 Fernwirkung 

Aufgrund der flachen Topographie ist ein potentielles Hochhaus nur 

aus weiter Distanz erblickbar. In diesem Fall wirkt es im Ensemble mit 

dem bereits bestehenden Hochhaus, welches den Neubau mit 45 m 

deutlich überragt sowie den etwas westlich liegenden Hochhäusern 

Steinbühlweg Nrn. 20 und 21 mit einer Gebäudehöhe von 30 und 40 

m.  

 

Nahwirkung 

Die Neubauten im Baubereich 8a/b sichern die von der Gemeinde ge-

wünschte Akzentuierung des Ziegeleiknotens und erreichen durch ihre 

horizontale und vertikale Gliederung eine gute Einpassung in die bau-

liche Umgebung und binden das bestehende Hochhaus neu in ein En-

semble ein. 

 

Öffentlichkeitscharakter 

Das Quartierplan-Reglement schreibt vor, dass mindestens die Hälfte 

der vermietbaren Erdgeschossflächen eine Geschäftsnutzung aufzu-

weisen haben. Zudem wird die Vorzone zwischen der Fassade und der 

Baslerstrasse wird u.a. als Fussgängerbereich ausgestaltet. Dadurch 
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wird der öffentliche Raum am Knoten Ziegelei deutlich aufgewertet. Zu-

dem ist durch den nachfolgenden, durch den QP-Vertrag gesicherten 

Wettbewerb eine hochwertige architektonische und städtebauliche Ge-

staltung sichergestellt. 

Fuss- und Velowegnetz  

Das Areal befindet sich direkt an einer kantonalen Radroute. Zudem 

sind entlang der Baslerstrasse Trottoirs vorhanden, welche einen si-

cheren Fussverkehr gewährleisten. 

Auswirkungen auf den Verkehr  

Die Verkehrsqualität wurde mit dem Verkehrsgutachten nachgewiesen, 

sie verändert sich mit den geplanten Neubauten in den Baubereichen 

8a/b nicht oder nur geringfügig. Die Verkehrsqualität am Kreisel Fab-

rikstrasse bleibt gut. 

mikroklimatische Auswirkungen  

Durch die Vorschriften zur Begrünung des Aussenraumes Zentrum, der 

6 zu pflanzenden Bäumen sowie der Begrünung Flachdächer werden 

Grünelement geschaffen, welche der Aufheizung der Siedlung entge-

genwirken.  

- Gemeinden berücksichtigen 

die Gefahrenhinweiskarten 

und Gefahrenkarten bei ihrer 

raumwirksamen Tätigkeit. Sie 

legen die notwendigen planeri-

schen und baurechtlichen 

Schutzbestimmungen in ihren 

Richt- und Nutzungsplänen 

fest.  

L1.3-PG-b Das QP-Areal ist gemäss der Naturgefahrenkarte des Kantons BL teil-

weise von Hochwasser betroffen. Die Gefahrenzonen werden auf dem 

gesamten QP-Areal ergänzt.  

- Effizienter Einsatz von Ener-

gie. 

VE2.1-PG-

a 

Wird im Rahmen der Quartierplanung berücksichtigt gem. Ziffer 8 Abs. 

2 QP-Reglement. 

 

5.1.2 Räuml iches Entwick lungskonzept (REK) Al lschwi l  2035 

Der Gemeinderat hat am 28. Februar 2018 das "Räumliche Entwicklungskonzept Allschwil 2035" 

beschlossen. Der QP Rankacker befindet sich an einem "wichtigen Kreuzungs- und Knotenpunkt" 

entlang der Baslerstrasse, wo eine "Aufwertung der Strassen- und Platzräume mit Stärkung der 

Kanten" vorgesehen ist. 

Als Entwicklungsprinzipien für die Hauptstrassenzüge gelten (REK Allschwil 2035, S. 57): 

Entwicklungsprinzip: Umsetzung in der Quartierplanung: 

- Die Bauten und der Strassenraum stehen 

in Bezug zueinander. 

Durch folgende Massnahmen wird der Bezug zwischen Bauten und 

Strassenraum gewährleistet: 

o Stellung der Bauten Ą Regelung im QP durch Baubereiche 

o Gestaltung des Aussenraumes Ą Regelung im QP durch 

Vorzone entlang der Strasse  

o Nutzung der Erdgeschossflächen Ą Regelung im QP-Regle-

ment 

- Die Erdgeschosse werden, zumindest an 

wichtigen Knotenpunkten, gewerblich ge-

nutzt. 

50% der vermietbaren Erdgeschossflächen sind gemäss Art. 5.1 Abs. 

1 QPR im Minimum geschäftlich zu nutzen. Diese sind mehrheitlich an 

der Basler- und Fabrikstrasse anzuordnen. 
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Ein höherer Anteil an verbindlich vorgeschriebenen Geschäftsflächen 

ist für den QP Rankacker 2001 nicht zweckmässig. Aufgrund der beste-

henden baulichen und verkehrlichen Situation ist die Erschliessungssi-

tuation für grössere Verkaufsgeschäfte mit häufiger Anlieferung nur be-

dingt geeignet. 

- Die Bauten folgen dem Strassenverlauf, 

fassen den Strassenraum 

Die Lage der Baubereiche führen zu der gewünschten strassenbeglei-

tenden Bebauung. 

- Punktuell höhere Bauten mit hoher städ-

tebaulicher und architektonischer Qualität 

akzentuieren das Siedlungsbild.  

Zur Gewährleistung der städtebaulichen und architektonischen Qualität 

wurden in Art. 5.3.2 Abs. 6a QPR die Rahmenbedingungen für die Pro-

jektierung und Realisierung der Bauten im Baubereich 8a/b festgelegt. 

Der Quartierplan ermöglicht im Baubereich 8b die Realisierung eines 

max. 10-geschossigen Baukörpers im Baubereich 8a max. 7-geschos-

sig. 

 

 

 

Abbildung 7 Auszug Karte "Siedlung" Räumliches Entwicklungskonzept Allschwil 2035 

 



Gemeinde Allschwil Mutation 2017 zur Quartierplanung "Rankacker 2001" 

 

 

Planungs- und Begleitbericht  Seite 22 

5.2 Kulturgüter und Naturwerte 

5.2.1 Archäologie  

Das Quartierplan-Areal ist von den Archäologischen Schutzzone "Eisenzeitliches Grab 

Balserstrasse" und "Stein- oder bronzezeitliche Siedlung Feldstrasse" tangiert. Gemäss Archäolo-

giegesetz BL besteht ein Gefährdungs- und Zerstörungsverbot. Nutzungsänderungen in diesen 

Zonen sind grundsätzlich bewilligungspflichtig. 

5.2.2 Denkmal-  und Ortsbi ldpf lege  

Es befinden sich weder Kulturgüter gemäss Schweizerischem Inventar der Kulturgüter von natio-

naler und regionaler Bedeutung (KGS-Inventar) auf dem Quartierplan-Areal, noch liegt das Areal 

im Bereich mit Erhaltungsziel A respektive a des Inventars der schützenswerten Ortsbilder der 

Schweiz (ISOS). Ebenso wird die Quartierplanung nicht vom Inventar der historischen Verkehrs-

wege der Schweiz (IVS) tangiert6.  

5.3 Umweltschutz 

5.3.1 Umwel tverträgl ichkei tsprüfung  

Gestützt auf die eidgenössische Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (V-UVP) vom 

19. Oktober 1988 unterliegen Anlagen, von welchen mit einer potenziell erheblichen Umweltbelas-

tung auszugehen ist, der Pflicht für eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Mit einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung soll die Einhaltung der Umweltschutzgesetzgebung geprüft und beurteilt werden. 

Der Schwellenwert für eine Umweltverträglichkeitsprüfung von 500 Abstellplätzen für Autos wird 

mit der geplanten Parkierung für das Quartierplan-Areal nicht erreicht. (vgl. Anhang V-UVP, Nr. 

11.4). Weitere Anlagen, welche im Anhang zur V-UVP aufgeführt sind, sind in der neuen Quartier-

planung nicht vorhanden und nicht geplant. Somit muss für die Quartierplanung keine Umweltver-

träglichkeitsprüfung im Sinne der eidgenössischen Umweltgesetzgebung durchgeführt werden. 

5.3.2 Alt lasten 

Gemªss dem ĂKataster belasteter Standorte Basel-Landschaft" liegt keine Belastung des Unter-

grundes vor, entsprechend müssen dazu keine gesonderten Massnahmen ergriffen werden. 

5.3.3 Gewässer-  und Grundwasserschutz  

Das Planungsgebiet befindet sich in keiner Grundwasserschutzzone, liegt jedoch vollumfänglich 

im Gewässerschutzbereich Au. Bauten und Anlagen sind im Bereich Au grundsätzlich über dem 

mittleren Grundwasserspiegel zu erstellen (vgl. dazu ABBILDUNG 8). Die Behörde kann Ausnah-

men bewilligen, soweit die Durchflusskapazität des Grundwassers gegenüber dem unbeeinflussten 

 

6  Einzig der historische Verlauf der Baslerstrasse wird im IVS unter lokaler Bedeutung vermerkt. Dies bleibt für die Quartierplanmutation jedoch irrele-

vant, weil der Verlauf der Baslerstrasse offensichtlich durch die Planungsmassnahme nicht verändert wird. 
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Zustand um höchstens 10 % vermindert wird. Ein temporäres Abdrainieren oder Abpumpen von 

Grundwasser während der Bauphase ist bewilligungspflichtig. Dies dient als Hinweis für das Bau-

projekt und muss nicht in die Nutzungsplanung übertragen werden.  

 

Abbildung 8 Grundwasserkoten in der Umgebung der Quartierplanung  

Angaben in m ü. M.; wenn Minimum = Maximum Ą Nur eine einzige Messung vorhanden. 

Lage des Aussenraus der Quartierplanung: Rund 277 bis 278 m ü. M. 

Quelle: geoview.bl.ch (abgerufen am 09.02.2017). 

 

5.4 Sicherheit 

5.4.1 Naturgefahren 

Das Quartierplan-Areal ist teilweise von einer Hochwassergefährdung betroffen, dazu siehe Kapitel 

4.11. 

5.4.2 Stör fa l lvorsorge  

Das Quartierplan-Areal liegt in keinem Konsultationsbereich der Störfallvorsorge. 
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5.5 Abstandsvorschriften 

5.5.1 Abstände bzw. Baulin ien gegenüber  Verkehrswegen, Wäldern und Gewässern  

Gegenüber Verkehrswegen (Strassen, Schienenwege), Wäldern und Gewässern sowie Friedhöfen 

sind unter § 95 RBG die einzuhaltenden Abstände von Bauten festgelegt. Diese Abstände können 

mit Baulinien reduziert werden. Die rechtskräftigen kantonalen Strassenbaulinien werden durch die 

Quartierplanung nicht tangiert. Im Rahmen des Sanierungsprojekts der Baslerstrasse hat der Kan-

ton eine neue kantonale Baulinie festgelegt und die bisherige Gestaltungsbaulinie entlang von Bau-

bereich Nr. 7 aufgehoben. Für die Gemeinde drängt sich die abermalige Festlegung einer Gestal-

tungsbaulinie nicht auf, da Baubereich Nr. 7 bereits realisiert ist und für den Baukörper in Baube-

reich Nr. 8a/b bewusst horizontale Versätze zu planen sind. 

5.5.2 Grenzabstände 

Die Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzellen richten sich nach § 90 RBG. Die Ein-

haltung der Grenzabstände wird im Rahmen des Baugesuchsverfahrens durch die Projektverfas-

ser nachgewiesen.  

Innerhalb der Quartierplanung müssen die einzelnen Gebäude zueinander den Grenzabstand nicht 

einhalten, da ein einziger Eigentümer sich selbst entsprechend nötige Näherbaurechte gewährt. 

Allenfalls ist ein entsprechender Passus in den Quartierplan-Vertrag aufzunehmen, damit bei teil-

weiser Veräusserung des Quartierplanareals die Funktionalität der Planung gewährleistet bleibt.  

5.6 Schattenwurf 

5.6.1 Schattenregelung 

Der Kanton Basel-Landschaft kennt keine Vorgaben oder Vorschriften betreffend den maximal zu-

lässigen Schattenwurf. Für die Qualitätssicherung wurde für die beiden vorliegenden Baubereiche 

der erwartete Schattenwurf geprüft. Als Grundlage für die Begutachtung wurde die Handhabung 

vom benachbarten Kanton Basel-Stadt angewendet, demnach soll ein Gebäude bei Tag- und 

Nachtgleiche die Nachbarliegenschaften nicht länger als zwei Stunden am Stück verschatten (2-

Stunden-Schatten). 

5.6.2 Der  Schattenwurfberechnung zu Grunde l iegendes Volumen  

Mit der Mutation 2017 zur Quartierplanung "Rankacker 2001" wird das Volumen der künftigen Über-

bauung in den Baubereichen 8a/8b in groben Zügen festgelegt. Die Detailgestaltung erfolgt in ei-

nem Wettbewerbsverfahren im Anschluss an das Quartierplanverfahren. Dementsprechend sind 

die Baubereiche weit gefasst, um einen architektonischen Spielraum zu ermöglichen. 

Der Schattenwurf wird auf Grundlage der vollständigen Volumen der Baubereiche 8a/b berechnet. 

Der damit ermittelte Schatten deckt alle Möglichkeiten des Schattenwurfs durch die künftige Über-

bauung ab. Tatsächlich wird der Schattenwurf kleiner ausfallen, da das nachfolgende Bauprojekt 
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die im Quartierplan-Reglement festgelegte maximal zulässige Bruttogeschossfläche einzuhalten 

hat und die Baubereiche somit nur teilweise ausfüllen kann. Zusätzlich wird der Schattenwurf des 

bestehenden Hochhauses Fabrikstrasse 33 dargestellt. 

 

Abbildung 9 Quartierplan Schnitt C-C mit Baubereichen 8a/b und Richtprojekt 

 

  

GH = 308.8 m.ü.M 

GH = 299.8 m.ü.M 

Baubereich 8a Baub. 8b 
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5.6.3 Zweis tündiger  Dauerschatten  

Der 2-h-Schatten der neuen Überbauung in den Baubereichen 8a/b betrifft in erster Linie das nörd-

lich gelegene Verkehrsareal.  

 

Abbildung 10 Zweistündiger Dauerschatten Baubereiche QP Rankacker zum Zeitpunkt der Tag- und Nacht 

(Quelle: Otto Partner Architekten (April 2021): QP Rankacker, Allschwil; Schattenwurfberech-

nung (2-Stunden-Schatten) für komplette Baubereiche 8a+8b; Darstellung bei Tag- und Nacht-

gleichheit am 21. März) 

 

Die Schattenstudie findet sich im Originalformat in Anhang 1. 
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Folgende Gebäude sind vom 2-h-Schatten der Quartierplan-Überbauung betroffen: 

ausserhalb Quartierplan-Areal: 

¶ Baslerstrasse 176: 

Es ist potentiell möglich, dass beim Anbau des Gebäudes ein kleiner Teil des Erdgeschos-

ses, welches eine Geschäftsnutzung beinhaltet, vom 2-h-Schatten betroffen sein kann. 

Nachweislich sind die Obergeschosse nicht betroffen. 

innerhalb Quartierplan-Areal: 

¶ Baslerstrasse 156: 

Vom 2-h-Schatten können vier Wohnungen betroffen sein, welche heute schon dem 

Schattenwurf der Bestandesliegenschaft Baslerstrasse 160 ausgesetzt sind. Die 

Baslerstrasse 160 steht nahe der Westgrenze des Baubereichs 8a, der künftige Neubau 

wird daher nicht wesentlich näher an die Baslerstrasse 156 zu liegen kommen.  

¶ Neubau im Baubereich 8b:  

Südliche Teile des Baubereichs 8b können vom 2-h-Schatten des bestehenden Hochhau-

ses an der Fabrikstrasse 33 betroffen sein.  

 

Abbildung 11 Baslerstrasse 156 und 176 (Quelle: google.maps, abgerufen am 25.03.2021) 

 

 

  

Baslerstr. 156 
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5.6.4 Verschiedene Interessen betreffend d ie Verdichtung nach innen  

Räumliches Entwicklungskonzept (REK) 

Im REK dokumentiert die Gemeinde Allschwil das öffentliche Interesse an der städtebaulichen Ent-

wicklung des Knotens Ziegelei. Das dieser Planung zu Grunde liegende Richtprojekt wird explizit 

erwähnt: 

 

Abbildung 12 Städtebauliche Entwicklung der Hauptstrassenzüge (S. 57 REK) 

 

Folgende öffentliche Interessen sind hervorzuheben: 

¶ Beim Knoten Ziegelei handelt es sich um ein wichtiges lokales Zentrum in Allschwil, wel-

ches betreffend Städtebau und Nutzungen weiterentwickelt werden soll. 

¶ Durch die Ergänzung der Quartierplan-Überbauung in den Baubereichen 8a/b wird der 

Knoten Ziegelei angemessen städtebaulich akzentuiert und trägt so zur besseren Orien-

tierung in der Gemeinde bei. 

¶ Durch die neuen Gebäude in den Baubereichen 8a/b wird der öffentliche Raum am Knoten 

Ziegelei architektonisch gefasst. 

¶ Der öffentliche Raum zwischen der Tramhaltestelle und der neuen Gebäudefassaden wird 

aufgewertet. 

¶ Durch die verbindlich vorgeschriebenen Geschäftsnutzungen im Erdgeschoss trägt die 

neue Überbauung massgeblich zur Belebung des Platzes bei.  
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Kantonaler Richtplan Basel-Landschaft (KRIP BL) 

Allschwil gehört gemäss KRIP BL zu den Verdichtungsräumen der inneren Korridore. Es entspricht 

daher einem kantonalen Interesse, an zentralen und gut mit dem ÖV erschlossenen Lagen die 

Verdichtung nach innen zu fördern.  

Private Interessen 

Ein privates Interesse an einem Wohn- bzw. Geschäftsstandort am Knoten Ziegelei liegt an der 

zentralen Lage, der guten Versorgungsmöglichkeiten und dem guten ÖV-Angebot. Ein weiteres 

privates Interesse, welches vor allem den Wohnstandort betrifft, ist das Interesse an Besonnung, 

Belichtung und Aussicht. 

5.6.5 Schlussfo lgerungen Schattenstudie  

Lage und Abmessungen des Baubereichs 8a/b wurden so optimiert, dass in erster Linie Strassen-

areal vom künftigen 2-h-Schatten der Überbauung betroffen ist. Die effektive Verschattung wird 

kleiner ausfallen, da der Baubereich weit gefasst ist und daher vom künftigen Baukörper nur teil-

weise ausgefüllt werden kann.  

Je nach definitivem Projekt ist es potentiell möglich, dass ausserhalb des Quartierplanperimeters 

bei einer einzigen Liegenschaft kleine Teile des Erdgeschosses vom 2-h-Schatten betroffen sind. 

Innerhalb des Quartierplanperimeters können je nach Projekt Teile des Neubaus im Baubereich 8b 

vom 2-h-Schatten des bestehenden Hochhauses Fabrikstrasse 33 betroffen sein. Die Verschattung 

der Baslerstrasse 156 kann vernachlässigt werden, da sie bereits heute vom Schattenwurf der zu 

ersetzenden Bestandesbauten Baslerstrasse 160 betroffen ist.  

Das öffentliche Interesse an der baulichen Entwicklung des Ziegelei Knotens ist seitens der Ge-

meinde sehr hoch. Zentrale Punkte dabei sind die städtebauliche Akzentuierung des Knotens mit 

einem höheren Gebäude sowie die Gliederung des Baukörpers in verschiedene Gebäudeteile 

(dreifach horizontaler und vertikaler Versatz).  

Das öffentliche Interesse an der städtebaulichen Entwicklung des Knotens Ziegelei im Sinne des 

REKs wird höher gewichtet als die potentielle teilweise Belastung eines Erdgeschosses ausserhalb 

des Quartierplan-Perimeters mit dem 2-h-Schatten sowie Teile des künftigen Gebäudes im Bau-

bereich 8b. 
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6 Konsequenzen in Zusammenhang mit der Planung 

6.1 Auswirkungen auf rechtskräftige Planungen  

Die rechtskräftige Quartierplanung Rankacker 2001 wird durch die vorliegende Mutation ange-

passt.  

6.2 Kostenfolgen zu Lasten der Gemeinde 

Mit der Basler- und der Fabrikstrasse (Kantonsstrassen) ist für den motorisierten Verkehr eine 

zweckmässige Strassenerschliessung des Quartierplan-Areals vorhanden. Die Leitungsinfrastruk-

tur (Wasser, Abwasser, Elektrizität etc.) ist ebenfalls vorhanden und die geplanten Bauten können 

daran angeschlossen werden. Somit entstehen durch die Mutation 2017 der Quartierplanung Ran-

kacker 2001 voraussichtlich keine direkten Kostenfolgen im Sinne von § 39 RBG zu Lasten der 

Gemeinde Allschwil. 

6.3 Privatrechtlicher Regelungsbedarf 

Die Genehmigung einer Quartierplanung erfolgt nur dann, wenn die allfällig erforderlichen privat-

rechtlichen Regelungen in einem Quartierplan-Vertrag sichergestellt sind (RBG § 46 Abs. 2). 

Im Quartierplan-Vertrag zur Quartierplan-Mutation "Rankacker 2001" werden insbesondere fol-

gende Themen geregelt: 

¶ Verpflichtung zur Durchführung eines Studienprojektwettbewerbs für den Baubereich 8a/b, 

Festlegung der Rahmenbedingungen wie Anzahl Teams, Qualitätsanforderungen, Mitein-

bezug der Gemeinde, Umgebungsplan; 

¶ Monitoring für reduzierte Anzahl Stammparkplätze pro Wohnung 

¶ Infrastrukturbeitrag; 

¶ Erhebung Erschliessungsbeiträge (Kanalisation, Wasser) in Bezug auf Bestandesbauten; 

¶ Kosten Anpassungen an kommunale Infrastruktur (z.B. neue Randabschlüsse, Versetzung 

von Kandelabern) 

¶ etc. 

Für die Vorzone sind keine privatrechtlichen Vereinbarungen notwendig, da sie Privatareal bleibt 

und daher die Erstellung und der Unterhalt von der Grundeigentümerin getragen werden. Aufgrund 

des zusätzlichen öffentlichen Trottoirs ist kein öffentliches Gehrecht notwendig. 
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7 Verfahren 

7.1 Kantonale Vorprüfung 

Die kantonale Vorprüfung wurde folgendermassen durchgeführt: 

15.01.2019 ï 02.05.2019 kantonale Vorprüfung 

Hauptpunkte: 

¶ Regelungstiefe Quartierplanung 

¶ Wettbewerbsverfahren 

¶ Mobilitäts- und Verkehrsgutachten 

¶ Naturgefahren 

25.06.2020 ï 23.08.2020 Entwurf kantonale Nachprüfung 

Hauptpunkte: 

¶ Regelungstiefe Quartierplanung 

¶ Verkehrstechnische Lösung Anlieferung Baslerstrasse 

¶ Leistungsnachweis Knoten Baslerstrasse / Fab-

rikstrasse auf Basis des am meisten Verkehr erzeu-

genden Falls 

Ą Auf Grundlagen des Entwurfs der kantonalen Nachprüfung 

wurden die Quartierplan-Unterlagen nochmals überarbeitet. Im 

Anschluss daran wurde der Bericht zur kantonalen Nachprü-

fung angepasst. 

09.11.2020 ï 27.11.2020 kantonale Nachprüfung 

Hauptpunkte: 

¶ Schattenwurf 

7.2 Öffentliche Mitwirkung 

é wird nach Abschluss des Verfahrens ergªnzt. 

7.3 Beschlussfassung  

é wird nach Abschluss des Verfahrens ergªnzt. 

7.4 Auflage 

é wird nach Abschluss des Verfahrens ergänzt. 
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8 Genehmigungsantrag 

é wird nach Abschluss des Verfahrens ergªnzt. 
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Anhang 1 Schattengutachten (Otto Partner Architekten) 
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Anhang 2 Stellungnahme des Bauausschusses zur Bebauungsstu-
die (Stand 14. September 2015) 
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Anhang 3 Kantonale Vorprüfung 

Anhang 3.1 1. Kantonale Vorprüfung 
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Anhang 3.1.1. Vorprüfungsbericht vom 2. Mai 2019 
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Anhang 3.1.2. Umgang mit dem Vorprüfungsbericht vom 2. Mai 2019 

Vorprüfungsergebnisse (kant. Forderungen und komm. Reaktionen) Art: Z = zwingende Vorgabe, H = Hinweis, E = Empfehlung, R = redaktionelle Korrekturen Gemeinde- 

V = Gemeinde ist auf die Forderung eingetreten X = Forderung wird nicht berücksichtigt K = Anregung Kanton wird zur Kenntnis genommen 

 

umsetzung 

Nr. Themen gemäss VP Spezifischer Inhalt / Ausführung VP Art Bemerkungen / Erläuterungen und Entscheide Gemeinde  

     

1 Quartierplanung    

  - QP Langegasse in Oberwil ist insbesondere in 
der Ausgestaltung der fraglichen Baubereichen 
nicht mit QP Mut. Rankacker zu vergleichen. 

 - Im QP-Entwurf zur kantonalen Vorprüfung war für die Mutation 2017 ein einziger Bau-
bereich mit einer vertikalen Ausdehnung von durchgehend 32 m vorgesehen. In den 
QP-Vorschriften wurde bewusst ein grosser Spielraum für den nachfolgend verbind-
lich vorgesehenen Studienprojektwettbewerb offengelassen. Aufgrund des festgeleg-
ten Nutzungsmasses und der Vorschrift, dass eine dreifache horizontale und vertikale 
Gliederung des Baukörpers zu erfolgen hat, wäre ein Baukörper mit verschieden ho-
hen Gebäudeteilen entstanden.  

- Laut den kantonalen Behörden bleibt mit diesem Ansatz ein zu grosser Spielraum 
offen. Die Bebauungsstudie der Otto Partner Architekten vom 14.03.2016 hat erge-
ben, dass der Knoten Ziegelei mit einem höheren Gebäude an der Ecke Fabrikstrasse 
ï Baslerstrasse akzentuiert werden soll. Der Baubereichsteil mit einer 32 m hohen 
vertikalen Ausdehnung wird daher auf diesen Teil beschränkt. 

V 

  - Quartierplan muss Vorschriften über ein ei-
gentliches Bebauungskonzept erlassen. Die-
ses ist dem QP nicht bzw. nur zur Orientierung 
zu entnehmen. 

  

  - Das Mass der Nutzung kann nicht im Wesent-
lichen durch ein Wettbewerbsverfahren geklärt 
werden. 

 - Das Mass der Nutzung ist in Art. 5.2. Abs. 2 eindeutig definiert. V 

  - Sicherstellung der im § 37 RBG geforderten 
Qualität bleibt offen.  

 - Städtebauliche Einpassung ist im bestehenden Art.5.3.2 Abs. 6 geregelt. 

- Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens verbleiben im QP-Reglement.  

 

  - Verweis auf Stellungnahme zu QP Herrenweg 
in Allschwil (Mass der Nutzung, Qualität, Ge-
staltung müssen im QP festgelegt werden) 

 - Siehe Punkte oben  

  - Die QP-Vorschriften sind zu schärfen und die 
für die in der Bebauungsstudie angedachten 
Baukörper sind Baubereiche auszuscheiden. 

Z - Siehe Punkte oben V 

2 Quartierplanreglement    

2.1 Empfehlungen und Hinweise zu Ziffer 5 Bebauung  

 5.1 Abs. 1 QPR 

Art der baulichen Nutzung 

- Die zulässigen Verkaufs- und Nettoladenflä-
chen sollen in den QP-Vorschriften definiert 
werden (> 1000 m2 Verkaufsfläche erfordern 
Verkehrsgutachten) 

E - Es handelt sich um eine "Geschäftsnutzung" im allgemeinen Sinn (Büro, Dienstleis-
tung, Verkauf etc.) und nicht um eine Verkaufsnutzung im Speziellen. Eine Verkaufs-
nutzung ist demnach im gesetzlichen Rahmen zulässig (§ 51 RBG max. 1000 m2).  

x 
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Vorprüfungsergebnisse (kant. Forderungen und komm. Reaktionen) Art: Z = zwingende Vorgabe, H = Hinweis, E = Empfehlung, R = redaktionelle Korrekturen Gemeinde- 

V = Gemeinde ist auf die Forderung eingetreten X = Forderung wird nicht berücksichtigt K = Anregung Kanton wird zur Kenntnis genommen 

 

umsetzung 

Nr. Themen gemäss VP Spezifischer Inhalt / Ausführung VP Art Bemerkungen / Erläuterungen und Entscheide Gemeinde  

  

 

    

 5.2. Abs. 1 QPR 

Mass der baulichen Nutzung 

- Wohnbalkone sollen ebenfalls zur Nutzfläche 
zählen. 

E - Es handelt sich hierbei um die Mutation der QP-Vorschriften Rankacker aus dem Jahr 
2004. Die Vorschriften werden nur wo nötig angepasst.  

x 

 5.3.2 Absatz 6a QPR 

Studienprojektwettbewerb Baube-

reich 8 

- Verweis auf Punkt 1 Quartierplanung    

 - Ausgestaltung Wettbewerbsverfahren (Punkte 
4, 5, 7) im QP-Vertrag statt QP-Reglement 

E - Die Qualitätskriterien werden im QP-Reglement belassen, das Wettbewerbsverfahren 
privatrechtlich zwischen Gemeinde und Grundeigentümerin geregelt. 

V 

2.2 Ziffer 5.1 Art der baulichen Nutzung und Ziffer 6.1 Nutzung und Gestaltung  

 5.1 Abs. 2 QPR - Keine neuen Nebenbauten auf Grundlage 
Wettbewerbsergebnis möglich 

Z - Die Nebenbauten werden im QP-Reglement geregelt V 

 6.1 Abs. 2 QPR - Die Aussenraumgestaltung bzw. der Umge-
bungsplan kann nicht auf Grundlage des Wett-
bewerbsergebnisses angepasst werden. 

Z - Der Passus wird privatrechtlich zwischen Gemeinde und Grundeigentümerin geregelt. V 

2.3 Ziffer 7.2 Parkierung  

 Verkehrs- und Mobilitätsgutachten - Grundlage für die Reduktion der Stammpark-
plätze ist ein Verkehrs- und Mobilitätsgutach-
ten (§ 70 Abs. 2bis RBV). 

Z - Es wird ein Verkehrs- und Mobilitätsgutachten erstellt. V 

  - Abstellplätze für Besucher dürfen nicht redu-
ziert werden. 

Z - Auf die Reduktion der Besucherparkplätze wird verzichtet. V 

    -   

 Veloabstellplätze - Es wird empfohlen, konkrete Vorgaben für die 
Schaffung von Veloabstellplätzen (Anordnung, 
Ausgestaltung) in die QP-Vorschriften aufzu-
nehmen. 

 

 

 

E - Im Falle einer reduzierten Anzahl Stamm-Parkplätze wird dies für den Baubereich 
8a/b umgesetzt. 

V 
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Nr. Themen gemäss VP Spezifischer Inhalt / Ausführung VP Art Bemerkungen / Erläuterungen und Entscheide Gemeinde  

2.4 Ziffer 9 Lärmschutz  

 Lärmempfindlichkeitsstufen (ES) - Die gegebene Abgrenzung zwischen ES II und 
ES III ist so zu belassen. 

Z Entlang der Baslerstrasse wird eine Zentrumsnutzung mit LES III festgelegt. V 

      

2.4.2 9.2 QPR  

Norm SIA 181 (2006) Schallschutz 

im Hochbau 

- Die geltende Norm SIA 181 ist aus dem Jahr 
2006 und nicht 1988 

R Die Bestimmung 9.2 wird ersatzlos gestrichen. V 

  - Es sollten neben den erhöhten Anforderungen 
an den Schallschutz gegen Aussenlärm auch 
erhöhte Anforderungen an den Schallschutz 
gegen Innenlärm festgelegt werden. 

E  V 

  - Erhöhte Anforderungen an den Schallschutz 
gegen Aussenlärm werden nicht vom Kanton 
verlangt. Die Lärmschutzfachstelle empfiehlt 
dies aufgrund der Fluglärmbelastung Ą Hin-
weis im Kommentar 

E  V 

2.4.3 9.3 QPR Baugesuch - Verweis auf Art. 32 ff LSV anstatt Art. 31 ff LSV. H wird angepasst V 

2.5 Archäologische Schutzzonen  

  - Empfehlung der Ausscheidung archäologi-
scher Schutzzonen zugunsten der Planungssi-
cherheit und zum verbesserten Schutz archäo-
logischer Stätten etc. 

E - Die archäologischen Schutzzonen sind bereits nach Archäologiegesetz festgelegt. 
Sie werden daher im orientierenden Planinhalt ergänzt. 

 

V 

3 Quartierplan    

3.1 Abgrenzung der Lärm-Empfindlichkeitsstufen ES III und II V 

 Siehe 2.4   - Siehe 2.4  

3.2 Baubereich 8  

 Verweis auf Ziffer 1   - Siehe Ziffer 1  
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4 Planungs- und Begleitbericht    

4.1 Kapitel 4.2 Verkehr und Infrastruktur  

  - Die Auswirkungen des Mehrverkehrs durch 
den QP auf die Leistungsfähigkeit des Knotens 
Baslerstrasse / Fabrikstrasse sind gemäss 
Norm SN 640 023a/024a nachzuweisen 
(Grundlage Berechnungen Rudolf Keller & 
Partner zum neuen Kreisel) 

Z - Siehe Verkehrsgutachten. V 

  - Verträglichkeit Verkehrserzeugung der QP-
Überbauung auf den öffentlichen Verkehr ist 
nachzuweisen. 

Z - Siehe Verkehrsgutachten. V 

4.2 Kapitel 4.3.1 Archäologie  

  - Korrektur: Die Archäologischen Schutzzonen 
"Eisenzeitliches Grab Baslerstrasse" und 
"Stein- und bronzezeitliche Siedlung Feld-
strasse" überlagern den zu mutierenden Teil 
des Quartierplan-Areals. 

 

 

R - Der Planungsbericht wird angepasst V 

4.3 Kapitel 4.5.1 Naturgefahren  

  - Die Naturgefahrensituation ist für den gesam-
ten QP-Perimeter zu überprüfen. 

 

Z - Die Naturgefahren werden über den gesamten QP-Perimeter ergänzt. V 
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4.4 Kapitel 4.5.2 Störfallvorsorge  

  - Die Strasse ist betreffend Störfallverordnung 
nicht raumplanungsrelevant. Kapitel 4.5.2 ist 
anzupassen. 

 

 - Der Kapitel wird angepasst. V 

5 Allgemeinde Bedingen zur kantonalen Vorprüfung    

  - Die "Allgemeinen Bedingen zur kantonalen 
Vorprüfung" sind zu berücksichtigen. 

K - Wird berücksichtigt. V 
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Anhang 3.2 kantonale Nachprüfung
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Anhang 3.2.1. Umgang mit dem Entwurf des Nachprüfungsberichts vom 23.08.2019 

Vorprüfungsergebnisse (kant. Forderungen und komm. Reaktionen) Art: Z = zwingende Vorgabe, H = Hinweis, E = Empfehlung, R = redaktionelle Korrekturen Gemeinde- 

V = Gemeinde ist auf die Forderung eingetreten X = Forderung wird nicht berücksichtigt K = Anregung Kanton wird zur Kenntnis genommen 

 

umsetzung 

Nr. Themen gemäss VP Spezifischer Inhalt / Ausführung VP Art Bemerkungen / Erläuterungen und Entscheide Gemeinde  

     

1 Quartierplan    

  - Flächenmässige Ausdehnung Baubereiche 
überprüfen und verschiedene Nutzungen/Nut-
zungsansprüche (zukünftige Hauptbauten, Ne-
benbauten, Aussenraumgestaltung, Wohnhy-
giene (Beschattung, Gebäudeabstände, be-
nachbarte Bauten etc.) weitgehend entflechten 
und aufeinander abstimmen 

Z - Vorschriften zur Bebauung 

Gegenüber dem Stand des Quartierplans zum Zeitpunkt der 1. und 2. kantonalen 
Vorprüfung wurden die Vorschriften zur Bebauung geschärft, so dass das grundsätz-
liche städtebauliche Konzept bereits auf Quartierplan-Stufe rechtsverbindlich festge-
legt ist:  

- Städtebauliche Akzentuierung Knoten Ziegelei 

 Die städtebauliche Studie von Otto+Partner AG aus dem Jahr 2016 hat klar er-
geben, dass das Eckgebäude Baslerstrasse ï Fabrikstrasse städtebaulich be-
deutsam ist und den Knoten "Ziegelei" angemessen akzentuieren soll. Dies 
wurde in einer beispielhaften Darstellung für die Entwicklung der Hauptstrassen-
züge im Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) der Gemeinde übernommen. 

 Mit einer Staffelung der möglichen Gebäudehöhen zwischen den Baubereichen 
8a und 8b sowie der Erhöhung der minimalen Geschossigkeit von 4 auf 7 Ge-
schosse für den Baubereich 8b wird dies neu rechtsverbindlich im Quartierplan 
verankert. 

  

V 
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- Ausdehnung der Baubereiche 

 Die Baubereiche wurden auf die minimale Ausdehnung eingekürzt, die es 
braucht, damit im Studienprojektwettbewerb noch sinnvolle Varianten ausgear-
beitet werden können.  

 Der Baubereich 8a wurde südlich um 2.3 ï 7.0 m auf 20.0 m eingekürzt. Die 
Grösse des verbleibenden Baubereichs entspricht jetzt beim Baubereich 8a der 
Nord-Süd-Ausdehnung der bestehenden Bebauung. 

 Der Baubereich 8b wurde südlich um 3.2 m eingekürzt auf 30.0 m. Hier ist ein 
grösserer Spielraum gegen Süden notwendig, damit das städtebaulich wichtige 
Eckgebäude, welches den Knoten "Ziegelei" akzentuieren soll, einen angemes-
senen Spielraum erhält.  

 

 

- Entflechtung der Nutzungen 

- Verkleinerung der Baubereiche 

Eine Entflechtung der Nutzungen konnte mit der Verkleinerung der Baubereiche 
erreicht werden. 

- Anlieferungsvarianten Baslerstrasse und rückwärtig  

Mit dem Verkehrsplaner und dem Tiefbauamt wurden die Möglichkeiten der Er-
schliessung Baslerstrasse-seitig untersucht.  

Die Anlieferung kann über die Baslerstrasse und die Fabrikstrasse erfolgen, es 
sind daher keine Varianten der Erschliessung mehr notwendig. Im rückwärtigen 
Bereich findet daher eine Entflechtung der Nutzungen statt. 
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- Vorzone Anlieferung und Langsamverkehr 

Das öffentliche Interesse an einer Geschäftsnutzung im Erdgeschoss und damit 
einer Belebung der Hauptstrassenzüge ist im REK verankert. Die Gemeinde ver-
langt daher, dass 50% der vermietbaren Erdgeschossflächen geschäftlich zu nut-
zen sind und diese mehrheitlich an der Baslerstrasse und der Fabrikstrasse an-
geordnet werden müssen. Dies wird im Quartierplan-Reglement rechtsverbind-
lich festgehalten. 

Aufgrund Nutzungserhebungen in der Umgebung ist anzunehmen, dass in erster 
Linie kleinere Geschäfte zu erwarten sind. Deren Grundrisse reichen üblicher-
weise nicht bis an die hintere Fassade, was eine Anlieferung von hinten stark 
erschwert. Die gewünschte Belebung der Hauptstrassenzüge bedingt daher die 
Möglichkeit einer Baslerstrassen-seitigen Anlieferung. 

Durch eine geschickte räumliche und zeitliche Organisation der Vorzone kann 
den möglichen Konflikten einer solchen Nutzungsverflechtung begegnet werden. 
Das Quartierplan-Reglement setzt daher bei der Gestaltung der Vorzone den Fo-
kus auf eine attraktive, urbane und fussgängerfreundliche Gestaltung. Die kon-
krete Umsetzung ist auf Stufe Baugesuchsverfahren mit dem Umgebungsplan 
nachzuweisen. 

Das öffentliche Interesse an der Geschäftsnutzung der Erdgeschosse überwiegt 
das Interesse an einer vollständigen Entflechtung von Anlieferung und Langsam-
verkehr. 

- Besucherparkplätze 

Die oberirdischen Besucherparkplätze sollen in erster Linie für die Geschäftsnut-
zungen der Neubauten genutzt werden und sollen daher angrenzend an diese 
erstellt werden können. Aufgrund des Umstandes, dass die exakte Lage der Neu-
bauten noch einen gewissen Spielraum bietet und die Lage des Parkplatzes dem 
definitiven Projekt angepasst werden soll, ergibt sich hier eine Überlappung des 
Bereichs für die Besucherparkplätze mit dem Baubereich.  

Die Dimensionen des Bereichs für "Erschliessungs- und Parkierungsanlage inkl. 
Zu- und Wegfahrt" sind so gewählt, dass genügend Spielraum für die Bebauung 
und die Besucherparkplätze bestehen. Der Nachweis einer möglichen Bebau-
ungsform mit Parkplätzen wird in untenstehendem Planausschnitt erbracht. 




